
MAGAZIN ◆ JAGDRECHT

WILD UND HUND  16/200596

Eine Jagdgenossenschaft
in Rheinland Pfalz hatte
ihren gemeinschaftli-

chen Jagdbezirk an einen Jäger
verpachtet. 

Der Pachtvertrag 
regelt die Einzelheiten
Vertraglich war festgelegt, dass
die Unterverpachtung und Er-
teilung entgeltlicher Jagder-
laubnisscheine nicht oder nur
mit Zustimmung des Verpächt-
ers und vorbehaltlich der An-
zeige bei der Unteren Jagd-
behörde erlaubt sei. Darüber
hinaus durften höchstens zwei
unentgeltliche Jagderlaubnis-
scheine ausgegeben werden,
wobei der für einen angestell-
ten Jagdaufseher erteilte Er-
laubnisschein nicht mitzählte.
Der Verpächter war zur fristlo-
sen Kündigung des Pachtver-
trages unter anderem dann be-
rechtigt, wenn der Pächter ge-
gen vorbezeichnete Punkte
trotz Abmahnung zuwider
handelt. 

Als Sonderbedingung war
ferner vereinbart, dass für den
Fall, dass unentgeltliche Jagd-
erlaubnisscheine ausgegeben
werden, mindestens einer die-
ser Scheine an einen örtlich an-
sässigen Jagdscheininhaber zu
erteilen und im Übrigen ein
örtlicher Jagdaufseher zu be-
stimmen sei, der die Zustim-
mung des Jagdvorstandes fin-
den müsse. 

Entgegen vorbeschriebener
vertraglicher Verpflichtungen

hatte der Jagdpächter aller-
dings keinen örtlichen Jagd-
scheininhaber zum Jagdaufse-
her bestellt. 

Darüber hinaus hatte er
auch mehr als die erlaubte An-
zahl von Jagdscheinen an Per-
sonen vergeben, die keine ört-
lichen Jäger waren. 

Letztlich hatte sich der Jagd-
pächter für die Erteilung eines
Jagderlaubnisscheines einen
„Hegebeitrag“ in Höhe von
1 000 Euro pro Jahr zahlen las-
sen. Dies, so die Jagdgenossen-
schaft, stelle tatsächlich eine
Erteilung eines entgeltlichen
Jagderlaubnisscheines dar und
berechtige wegen eines Ver-
stoßes gegen den Jagdpacht-
vertrag ebenfalls zur fristlosen
Kündigung. 

Der Pachtvertrag 
geht in die Brüche
Nach fruchtloser Abmahnung
hatte die Jagdgenossenschaft
dann unter Bezugnahme auf
vorbezeichnete Punkte den
Vertrag fristlos gekündigt und
den Jagdpächter aufgefordert,
es mit sofortiger Wirkung zu
unterlassen, die Jagd dort wei-
ter zu betreiben. Nachdem der
Jagdpächter der Unterlas-
sungsaufforderung der Jagdge-
nossenschaft nicht nachkam,
erhob sie Unterlassungsklage
beim zuständigen Landgericht
in Bad Kreuznach.

Die Klage der Jagdgenossen-
schaft hatte Erfolg. Das Land-
gericht in Bad Kreuznach ur-

teilte, dass der Klägerin ein An-
spruch gegen den Beklagten
gemäß § 1004 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB) auf Unterlas-
sen der Jagdausübung zustehe,
da die von ihr ausgesprochene
fristlose Kündigung recht-
mäßig gewesen sei. Der Jagdge-
nossenschaft sei nämlich we-
gen der schweren Verletzun-
gen vertraglicher Pflichten
nach erfolgter Abmahnung die
Fortsetzung des Vertrages nicht
mehr zumutbar. 

Die fristlose Kündigung, so
das Gericht, könne allerdings
nicht darauf gestützt werden,
dass der Beklagte nach Abmah-
nung keinen örtlichen Jäger
zum Jagdaufseher bestellt ha-
be. Nach Sinn und Zweck der
entsprechenden vertraglichen
Regelung solle hiermit ledig-
lich gewährleistet werden, dass
der Pächter eine Person als
Jagdaufseher benennt, die be-
reit und in der Lage sei, die an-
fallenden Aufgaben zu erfül-
len. Unter Berücksichtigung al-
ler Umstände könne dies im
vorliegenden Falle aber auch
eine Person sein, die ihren ers-
ten Wohnsitz nicht vor Ort
oder in der unmittelbaren Um-
gebung habe. 

Ein Kündigungsgrund
bleibt übrig
Die fristlose Kündigung könne
des Weiteren nicht damit ge-
rechtfertigt werden, dass der
Beklagte mehr als einen Jagd-
erlaubnisschein an einen nicht

Jagdpachtkündigung wegen eines unerlaubten Begehungsscheins

Unentgeltlich 
heißt umsonst

JÄ
GE

R 
VO

R 
GE

RI
CH

T
280

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Jagdpächter unentgeltliche 

Begehungsscheine ausgeben, sich hierfür allerdings „unter der Hand“ vom

Begehungsscheininhaber einen Geldbetrag zahlen lassen – 

mit weitreichenden Folgen, wie dieser Fall zeigt.
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örtlichen Jäger erteilt habe.
Nach der gegebenen Sachlage
sei selbst dann, wenn ein der-
artiger Verstoß vorläge, dieser
nicht derart erheblich, dass
deswegen eine fristlose Kündi-
gung berechtigt wäre. Sinn
und Zweck dieser vertragli-
chen Regelung sei es, bei der
eingeschränkten Anzahl zuläs-
siger Jagderlaubnisscheine ört-
liche Jäger, die an einer Jagd-
ausübung interessiert seien,
nach Möglichkeit hieran teil-
haben zu lassen. Aus dem
Sachvortrag der Klägerin ergä-
be sich hier jedoch nicht, dass
jagdausübungswillige örtliche
Jäger aufgrund der vom Be-
klagten ausgeschöpften An-
zahl von vergebenen Jagd-
scheinen an einer Ausübung
der Jagd gehindert worden sei-
en. 

Vom Landgericht Bad
Kreuznach wurde die fristlose
Kündigung allerdings im Er-
gebnis dennoch für berechtigt
gehalten, weil der Beklagte ge-
gen die Vorschrift des Vertra-
ges zur Vergabe entgeltlicher
Jagderlaubnisscheine ver-
stoßen habe. Der Beklagte hat
in der mündlichen Verhand-
lung selbst erklärt, dass seine
Jagdgäste, denen er einen un-
entgeltlichen Begehungs-
schein erteilt habe, ihm Beiträ-
ge zur Fütterungs- und In-
standhaltungskosten für jagd-
liche Einrichtungen gezahlt
hätten. Bei ihm, dem Beklag-
ten, sei es so, dass derjenige, der
bei ihm jage, sich auch an den
Kosten für die Fütterung betei-
ligen müsse. 

Unentgeltlich 
darf nichts kosten
Das Landgericht stellte fest,
dass das Verlangen dieses so ge-
nannten „Hegebeitrages“ als
verlangte Gegenleistung für
die erteilte Erlaubnis zur Jagd
zu werten sei. Die Zahlung ste-
he in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang zum eingeräum-
ten Jagdausübungsrecht. Ohne
die gewährte Jagderlaubnis se-
he sich der Jagdgast nicht ge-

halten, derartige Beiträge an
den Beklagten zu zahlen. Auf
die Bezeichnung des Jagder-
laubnisscheins als „unentgelt-
lich“ komme es für dessen
rechtliche Einordnung nicht
an, denn wenn der Pächter von
demjenigen, dem er eine Jagd-
erlaubnis in seinem Revier er-
teilt, einen finanziellen Beitrag
an den Kosten der Jagd ver-
langt, handele es sich der Sache
nach um eine „entgeltliche“
Jagderlaubnis. Lediglich dann,
wenn sich die Leistungen des
Erlaubnisinhabers in einem ge-
ringfügigen, vernachlässi-
gungswerten Rahmen hielten,
könnten sie als gesellschaftli-
che Gefälligkeitserweisungen
unberücksichtigt bleiben. Bei
einer Zahlung von 1 000 Euro
pro Jahr könne aber von einer
geringfügigen Gefälligkeitser-
weisung nicht mehr die Rede

sein (Landgericht Bad Kreuz-
nach, Urteil vom 30.04.2004,
Az.: 3 O 467/02).

Pächter verliert auch 
in der zweiten Instanz 
Die gegen diese Entscheidung
vom Jagdpächter eingelegte
Berufung führte zu keinem Er-
folg. Das Oberlandesgericht in
Koblenz wies die Berufung
nach einem entsprechenden
Hinweis mit Beschluss vom
14. 04. 2005 kostenpflichtig
zurück.

Das Oberlandesgericht
führte aus, dass die Jagdgenos-
senschaft zu einer fristlosen
Kündigung des Jagdpachtver-
trages berechtigt gewesen sei,
weil der Beklagte gegen das ver-
traglich vereinbarte Verbot,
entgeltliche Jagderlaubnis-
scheine zu erteilen, verstoßen
habe. 

Dabei verkannte der
Senat nicht, dass es in
Kreisen der Jäger-
schaft durchaus üb-
lich sei, dass der Inha-
ber einer unentgeltli-
chen Jagderlaubnis
sich an den im Revier
anfallenden Arbeiten
sowie auch an den
Kosten der Fütterung
beteilige, sei es da-
durch, dass er selbst
Futter besorge und ins
Revier bringe, sei es
dadurch, dass er sich
mit einem kleinen Bei-
trag an der Anschaf-
fung beteilige. Derar-
tige geringfügige Lei-
stungen auf freiwilli-
ger Basis im Rahmen
eines gesellschaftli-
chen Gefälligkeitsver-
hältnisses machten
die erteilte Jagderlaub-

nis noch nicht zu einer entgelt-
lichen. Hier liege der Fall je-
doch nicht so, denn nach den
eigenen Angaben des Beklagten
müsse derjenige, der bei ihm ja-
gen will, sich an den Fütte-
rungskosten beteiligen. Damit
nehme der Beklagte aber nicht
nur freiwillige Gefälligkeiten
entgegen, sondern „fordere“
deren finanzielle Beteiligung
an den Kosten der Jagd in Höhe
von 1 000 Euro (Oberlandesge-
richt Koblenz, Beschluss vom
14.04.2005, Az.: 10 U 582/04).

Gleichlautend hat bereits
das Landgericht in Cottbus mit
Urteil vom 14.01.1999, Az.: 
4 O 63/98, bestätigt durch das
brandenburgische Oberlan-
desgericht mit Urteil vom
01.12.1999, Az.: 3 U 87/99 ent-
schieden (vergleiche hierzu: v.
Pückler, Wild und Hund,
7/2002, Seite 80). F
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1 000 Euro kassierte
der Pächter als 
„Hegebeitrag“ von 
seinem Mitjäger
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Auch das Landgericht in Düs-
seldorf hat im Jahre 2000 ent-
schieden, dass bei einer dama-
ligen Zahlung eines „Hegebei-
trages“ in Höhe von DM 4 500
und Ausstellung eines „unent-
geltlichen“ Begehungsschei-
nes tatsächlich ein gegenseiti-
ger Vertrag über die Erteilung
einer entgeltlichen Jagderlaub-
nis zu Stande gekommen sei.
Daran ändere auch nichts, dass
im Text der Jagderlaubnis diese
ausdrücklich als „unentgelt-
lich“ bezeichnet werde, denn
die Beteiligten hätte ihre Leis-
tung „Hegebeitrag gegen Jagd-
ausübung“ jeweils zur Erlan-
gung der Gegenleistung zuge-

sagt. Jedenfalls dann, wenn ei-
ne Jagdgelegenheit „gegen“ ei-
nen Hegebeitrag angeboten
werde, sei daraus eindeutig zu
entnehmen, dass dieser als Ge-
genleistung für die Jagderlaub-
nis zu zahlen gewesen sei
(Landgericht Düsseldorf, Ur-
teil vom 19.05.2000, Az.: 
22 S214/99; hierzu; v. Pückler,
Wild und Hund 11/2003, S.
70).

Anmerkungen
Der bedauerlicherweise sehr
häufig vorgenommenen Un-
sitte von Jagdpächtern, angeb-
lich unentgeltliche Bege-
hungsscheine zu vergeben,

tes Wild. Hierzu war
aber auch seine groß-
kalibrige Pistole ge-
eignet, die der Jäger
bisher nur zum jagd-
sportlichen Schießen
nutzte. 

Das waffenrechtli-
che Bedürfnis ist also
nach den persönli-
chen Interessen des
Antragstellers und
den öffentlichen In-
teressen abzuwägen.
Dabei gilt, dass mög-
lichst wenig Waffen
unters Volk kommen sollen.
Das läge im öffentlichen Inter-
esse und rechtfertige es, bereits
vorhandene Waffen in die Prü-
fung des „Benötigens“ einzube-
ziehen. Die Anerkennung eines
Bedürfnisses für den Erwerb
und Besitz einer Waffe sei abzu-
lehnen, wenn ein Jagdschein-
inhaber den geltend gemach-
ten Bedarf auf andere Weise als
durch den beabsichtigten Er-
werb einer weiteren Waffe be-
friedigen kann, stellte das Ge-
richt fest. Das führt beim Er-
werb einer dritten Kurzwaffe zu
Jagdzwecken zu der Prüfung,
ob jagdlich insgesamt drei
Kurzwaffen notwendig sind.

Das Oberverwaltungsgericht
Nordrhein-Westfalen be-

schäftigte sich im Beschluss
vom 05.04.2005 (Az.: 20 A
348/04) mit der Frage, wann ein
Bedürfnis des Inhabers eines
Jagdscheins für den Erwerb ei-
ner dritten Kurzwaffe gegeben
ist. Dabei wurde die Frage auf-
geworfen, ob es ihm zuzumuten
ist, sich von einer seiner zwei
Kurzwaffen zu trennen, die er
auf der Grundlage des Paragra-
fen 13 Waffengesetz ohne ge-
sonderten Nachweis einer Be-
darfslage in Besitz hat.

Generell sei für Jäger der 
Bedarf an einer dritten Kurz-
waffe nicht abzulehnen. Trotz-
dem kommt es bei der erfor-
derlichen Bedarfsprüfung auf
die jeweilige individuelle Si-
tuation des Jägers an. So war
das Gericht der Meinung, dass
es dem Jäger zuzumuten wäre,
sich von einer seiner Kurzwaf-
fen zu trennen, die er besaß,
denn er benötigte zur Jagd-
ausübung einschließlich des
jagdsportlichen Schießens al-
lein seine Pistole. Den Revolver
benötigte er demgegenüber
nicht. Diesen nutzte er nach ei-
genen Angaben zwar zum
Fangschuss auf angeschweiß-

K U R Z W A F F E N  F Ü R  J Ä G E R

Gute Gründe für die Dritte

Paragraf 13 Waffengesetz soll ei-
nem Jagdscheininhaber nicht
etwa einen Sockelbestand an
beliebigen Kurzwaffen im Rah-
men des jagdrechtlich Erlaub-
ten sichern, über den hinaus
dann weitere Kurzwaffen zu
Jagdzwecken erworben werden
können.

Vielmehr liegt der gesetzli-
chen Regelung nur die Überle-
gung zugrunde, dass ein Jagd-
scheininhaber zur Jagdaus-
übung regelmäßig zwei Kurz-
waffen benötigt und deshalb
ein gesonderter Nachweis, dass
solche Waffen benötigt wer-
den, entbehrlich erscheint. Bei
jeder weiteren Kurzwaffe ist

deshalb der gesonderte Nach-
weis eines Bedarfs zu Jagd-
zwecken erforderlich. Dieser
muss über jenen Bedarf hin-
ausgehen, der sich durch den
Erwerb und Besitz von zwei
Kurzwaffen befriedigen lässt
und bereits durch das lösen ei-
nes Jagdscheines nachgewie-
sen ist. Ein solcher Bedarf kann
aber tatsächlich nur dann und
so lange bestehen, wie die be-
reits vorhandenen zwei Kurz-
waffen auch tatsächlich eben-
falls benötigt werden. Ist das
nicht der Fall, so ist die Aner-
kennung eines Bedürfnisses für
den Erwerb einer dritten Kurz-
waffe abzulehnen. Dr. Otto

sich hierfür aber eine nicht
unerhebliche Gegenleistung
zahlen zu lassen, ist damit nun-
mehr zurecht durch entspre-
chende Gerichtsurteile ein Rie-
gel vorgeschoben worden.
Wird diese Vorgehensweise be-
kannt, riskiert der Jagdpächter
nach vorheriger fruchtloser
Abmahnung die fristlose Kün-
digung seines Jagdpachtvertra-
ges mit allen damit zusam-
menhängenden weitergehen-
den Nachteilen (z. B. eventuel-
le Schadensersatzverpflichtun-
gen gegenüber der Verpächter-
seite). In der Regel ist die Ver-
gabe mindestens eines entgelt-
lichen Begehungsscheines

(mit vorheriger Zustimmung
des Verpächters) vertraglich er-
laubt. Hiervon sollte dann
auch vertragsgemäß und kor-
rekt Gebrauch gemacht wer-
den. Der „unentgeltliche“ Be-
gehungsschein sollte das sein
und bleiben, was damit beab-
sichtigt ist: Die Einräumung ei-
ner Jagderlaubnis ohne jegli-
che finanzielle Forderung oder
Verpflichtung, soweit es sich
nicht um kleinere Gastge-
schenke oder sonstige übliche
geringfügige Mithilfe im
Jagdrevier handelt.

Rechtsanwalt Ralph 

Müller-Schallenberg, Leverkusen 

Seine Pistole für das 
jagdsportliche Schießen
kann der Jäger auch für den
Fangschuss nehmen, sagten
die Richter
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